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völkerung wichtiger Betriebe, An
lagen und Einrichtungen. Die Ein
satzkräfte und Spezialeinrichtun
gen der Z. werden in den Be
zirken und Kreisen sowie in 
Betrieben und Einrichtungen der 
Volkswirtschaft auf der Grund
lage der Freiwilligkeit aufge
stellt bzw. geschaffen und für 
ihre unter komplizierten Bedin
gungen zu lösenden Aufgaben 
ausgebildet bzw. auf sie vorbe
reitet. Zu den Einsatzkräften ge
hören: Rettungs-, Bergungs- und 
Instandsetzungs-, Entgiftungs-, 
Bekleidungsentgiftungs-, Spezial- 
behandlungs-, Sanitäts- und me
dizinische, Brandschutz-, Versor- 
gungs-, Aufklärungsformationen. 
Zu den Spezialeinrichtungen zäh
len : sanitäre Behandlungspunkte, 
Spezialbehandlungspunkte für 
Fahrzeuge, Technik und Geräte, 

Bekleidungsentgiftungspunkte.
4. Gewährleistung des Katastro
phenschutzes. Mit der Erfüllung 
ihrer Aufgaben trägt die Z. zu
gleich zur Erhöhung der Wirk
samkeit der Maßnahmen zur Ver
hütung und Bekämpfung von Na
tur- u. a. Katastrophen sowie zur 
wesentlichen Erhöhung der Si
cherheit in den Betrieben der 
Volkswirtschaft und in anderen 
Bereichen der sozialistischen Ge
sellschaft bei, insbesondere hin
sichtlich des Brand-, Katastro
phen-, Arbeits- und Gesundheits
schutzes sowie der Produktions
und technischen Sicherheit. Die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Aufgaben und Maßnahmen 
der Z. sind entsprechend ihrem 
gesamtstaatlichen und gesamt
gesellschaftlichen Charakter eine 
Aufgabe aller Staats- und Wirt
schaftsorgane, Betriebe und In
stitutionen, die sie in enger Zu
sammenarbeit mit den gesell
schaftlichen Organisationen im 
Rahmen und als Bestandteil ihrer 
Verantwortungs- oder Tätigkeits
bereiche im Interesse und mit

der Bevölkerung lösen. In völli
ger Übereinstimmung der per
sönlichen und gesellschaftlichen 
Interessen und in Wahrnehmung 
des verfassungsmäßig festgeleg
ten Rechtes und der Ehrenpflicht 
der Bürger der DDR zum Schutze 
des Friedens, des sozialistischen 
Vaterlandes und seiner Errun
genschaften ist es eine patrio
tische Aufgabe der Bürger und 
der gesellschaftlichen Organisa
tionen, aktiv an der Vorberei
tung und Durchführung der Maß
nahmen der Z., einschließlich der 
freiwilligen Teilnahme an der 
Ausbildung und den Übungen 
der Z., mitzuwirken. Die zen
trale staatliche Führung der Z. 
obliegt dem Vorsitzenden des 
Ministerrates. In seinem Auftrag 
erfolgt die Leitung der unmittel
baren Vorbereitung und Durch
führung aller Maßnahmen der Z. 
durch den vom Ministerrat be
stätigten und vom Vorsitzenden 
des Ministerrates berufenen Lei
ter der Z. der DDR. In den Be
zirken, Kreisen, Städten, Stadtbe
zirken und Gemeinden obliegt 
den Vorsitzenden der Räte als 
Leiter der Z. die Führung der 
Z. im jeweiligen Territorium.

Zoll: durch den Staat aufgrund 
seiner Z.hoheit oder durch Ver
einbarungen zwischen zwei oder 
mehreren Staaten gesetzlich fest
gelegte Abgabe auf Einfuhr-, 
Ausfuhr- oder Transitgüter, die 
beim Überqueren der Z.grenze 
nach den Sätzen des Z.tarifs er
hoben wird. Das Z.wesen der 
DDR hat den ordnungsgemäßen, 
den Interessen des sozialistischen 
Staates und seiner Bürger ent
sprechenden Warenverkehr über 
die Grenzen der DDR zu gewähr
leisten, den störungsfreien Ab
lauf des Außenhandels zu si
chern und Schädigungen des 
staatlichen Außenhandels zu ver
hindern. Darüber hinaus hat es


